
 

 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Handels- und Lieferleistungen 
Stand: Februar 2018 

1. Allgemeine Bestimmungen, Preise 

Unseren sämtlichen Lieferungen und Leistungen liegen 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) zugrunde. Anders lautende Vertrags- und Ein-
kaufsbedingungen des Kunden werden auch ohne unse-
ren ausdrücklichen Widerspruch selbst im Falle unserer 
Lieferung nicht Vertragsbestandteil. 

Unsere Angebote sind freibleibend. An Abbildungen, 
Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertrau-
lich“ bezeichnet sind. Vor Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung. 

Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestäti-
gung oder durch Ausführung des Auftrags zustande. 
Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen be-
dürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerken-
nung. 

Die Preise verstehen sich ab Lager Garching, aus-
schließlich Verpackung und Versicherung. Der Ver-
sand erfolgt in jedem Falle auf Rechnung und Gefahr 
des Empfängers. Den in Angeboten, Auftragsbestäti-
gungen, Rechnungen und im Schriftwechsel genannten 
Preisen ist stets die gesetzlich vorgeschriebene Mehr-
wertsteuer hinzuzurechnen. 

Eine von uns gelieferte Standardsoftware ist urheber-
rechtlich geschützt. Die Standardsoftware wird dem 
Kunden nach vollständiger Bezahlung der geschuldeten 
Vergütung zur bestimmungsgemäßen Nutzung überlas-
sen. Der Umfang der bestimmungsgemäßen Nutzung 
sowie Art und Umfang der Nutzungsrechte ergibt sich 
aus den vertraglichen Vereinbarungen. Werden im Ver-
trag keine anderweitigen Nutzungsrechtsvereinbarun-
gen getroffen, räumen wir dem Kunden ein nicht aus-
schließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht ein. 
Eine Vermietung oder Vertrieb der Standardsoftware 
ist nicht gestattet. Der Kunde ist berechtigt, die Soft-
ware auf einem Computer zu nutzen. Eine weitere Spei-
cherung auf Computern ist nicht gestattet. Die Urheber-
rechte verbleiben bei dem Lizenzgeber. Eine Entfer-
nung des Herkunftsnachweises ist unzulässig. 

Soweit die City Computer Contor GmbH für den Käu-
fer die Installation der gekauften Software durchführt, 
beauftragt und bevollmächtigt der Käufer die City 
Computer Contor GmbH gegenüber dem Hersteller der 
Software die Erklärungen abzugeben, die notwendig 
sind damit zwischen dem Hersteller der Software und 
dem Käufer ein rechtsgültiger Lizensvertrag über die 
Nutzung der Software zustande kommt. 

Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher 
Schutzmechanismen ist nur zulässig, sofern durch die-
sen Schutzmechanismus die störungsfreie Programm-
nutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die 
Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Be-
nutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der 
Anwender die Beweislast. 

Soweit der Kunde die Software an Dritte weitergibt, hat 
er den Dritten schriftlich auf die Einhaltung der in die-
sem Vertrag vereinbarten Bestimmungen zu verpflich-
ten, das Programm vollständig von sämtlichen Compu-
tern zu löschen und sämtliche Kopien der Software 
vollständig zu vernichten. 

Der Kunde verpflichtet sich, durch angemessene tech-
nische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sor-
gen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung der Stan-
dardsoftware sichergestellt ist. 

Hat der Kunde eine Einfachnutzungslizenz erworben, 
darf er die Software nur auf einem Computerarbeits-
platz installieren und nutzen. Hat der Kunde Mehrfach-
nutzerlizenzen erworben, kann er diese auf einer An-
zahl von Arbeitsplätzen installieren und deren Benut-
zern fest zuordnen, die der Anzahl der angegebenen 
Mehrfachnutzer nicht übersteigt (Named License). Üb-
rige, nicht fest zugeordnete Lizenzen dürfen auf einer 
beliebigen Anzahl von Arbeitsplätzen eines Mehr-
platzsystems installiert werden, soweit durch geeignete 
technische Vorkehrung sichergestellt ist, dass die An-
zahl der zeitgleichen Nutzer die Anzahl dieser nicht fest 
zugeordneten Lizenzen nicht übersteigt (Concurrent Li-
cense). 

Hat der Kunde eine Betriebsstättenlizenz erworben, 
darf die Software auf einer beliebigen Anzahl von Ar-
beitsplätzen innerhalb einer Betriebsstätte installiert 
und genutzt werden. Eine Betriebsstätte ist definiert als 
ein einzelnes Gebäude oder eine Gruppe von Gebäu-
den, die durch keine öffentliche Straße getrennt ist. Die 
Software oder Teile davon darf zeitweise, jedoch nicht 
ständig, außerhalb der Betriebsstätte genutzt werden, 
wenn sie auf einem mobilen Computer (Notebook, Lap-
top etc.) installiert ist und dieser mobile Computer von 
der Betriebsstätte aus betreut wird. 

Hat der Kunde eine Server-Lizenz erworben, darf die 
Software auf einem einzigen Server installiert und be-
trieben werden, der vom oder für den Kunden unterhal-
ten wird. Wenn die Software die Installation und den 
Betrieb von Teilen der Software auf mehreren Servern 
erfordert oder ermöglicht, darf sie auf mehreren Ser-
vern installiert und betrieben werden unter der Voraus-
setzung, dass kein identischer Teil der Software gleich-
zeitig auf mehreren Servern installiert und betrieben 
wird. 

Hard- und Software wird einschließlich einer Installati-
onsanleitung geliefert. Eine Bedienungsanleitung (Be-
nutzerdokumentation oder Online-Hilfe) wird nur ge-
liefert, soweit sie für den bestimmungsgemäßen Ge-
brauch notwendig ist. Die Bedienungsanleitung und die 



 

 

Installationsanleitung können dem Kunden nach unse-
rer Wahl elektronisch zur Verfügung gestellt werden, 
es sei denn, dass dies für den Kunden unzumutbar ist. 

Ausschließlicher Vertragsgegenstand ist der Verkauf 
der aktuellen Version der Standardsoftware. Folgever-
sionen sind nicht Vertragsgegenstand. Die Beschaffen-
heit und der Leistungsumfang der Hard- und Software 
sowie die freigegebene Einsatzumgebung ergeben sich 
aus der jeweiligen Produktbeschreibung, ergänzend aus 
der Bedienungsanleitung. 

Hard- und Software werden vom Kunden installiert und 
in Betrieb genommen. Die Anlieferung und Aufstel-
lung der Geräte durch uns sowie die Anleitung von Be-
dienungspersonal erfolgt zu Lasten des Bestellers. Die 
Berechnung der Aufstellungskosten erfolgt gemäß un-
serer jeweils gültigen Dienstleistungspreisliste. An-
wendungstechnische Beratung geben wir nach bestem 
Wissen aufgrund unserer Erfahrungen. Alle Angaben 
und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer 
Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den 
Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. 
Für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vor-
schriften bei Verwendung unserer Waren ist der Käufer 
verantwortlich. 

2. Mängelrügen  

Beanstandungen wegen Sachmängeln, Falschlieferun-
gen und Mengenabweichungen sind, soweit diese durch 
zumutbare Untersuchungen feststellbar sind, unverzüg-
lich, spätestens jedoch fünf Arbeitstage nach Erhalt der 
Ware, schriftlich geltend zu machen. Die Beanstandun-
gen wegen verborgener Mängel oder das Fehlen zuge-
sicherter Eigenschaften sind unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung schriftlich bekannt zu geben. 

Im Falle von Mängelrügen ist auf unseren Wunsch die 
beanstandete Ware in Originalverpackung unter An-
gabe der Beanstandung und ggf. des benutzten Geräte-
typs unverzüglich an uns einzusenden. Bei berechtigten 
Beanstandungen werden wir Fehlmengen nachliefern 
und nach unserer Wahl die Ware umtauschen, sie zu-
rücknehmen oder dem Käufer einen Preisnachlass ein-
räumen. 

3. Gewährleistung  

Die Gewährleistung betrifft neue und gebrauchte Anla-
gen und Maschinen und richtet sich nach den Gewähr-
leistungsvorschriften des § 483ff BGB. Sie beträgt 12 
Monate ab dem Tage der Auslieferung für Kaufverträge 
mit Unternehmen. Bei Kaufverträgen mit Privatperso-
nen beträgt die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab dem 
Tage der Auslieferung. Für normale Abnutzung und 
Verschleißteile besteht keine Gewährleistung. 

Die Gewährleistung erlischt, wenn an der Ware Arbei-
ten durch fremde Hand vorgenommen wurden oder 
wenn die Seriennummer entfernt oder unkenntlich ge-
macht wurde. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht 
auf Schäden, die durch falsche Behandlung, unzulässi-

ges Arbeitsmaterial, nicht autorisiertes Verbrauchsma-
terial oder unsachgemäße Wartung, Verunreinigung 
und außergewöhnliche Anschlüsse oder Transportschä-
den entstanden sind. Insoweit eine Beschaffenheits- o-
der Haltbarkeitsgarantie vom Hersteller gegeben wird, 
gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Her-
stellers. 

In einem Gewährleistungsfall sind wir verpflichet, die 
mangelhafte Leistung nachzubessern oder die Leistung 
erneut zu erbringen. Für Mängel der Nachbesserung o-
der neu erbrachte Leistung wird entsprechend den hier 
festgelegten Gewährleistungsbedingungen Gewährleis-
tung zugesichert. Erweist sich eine Mängelrüge als un-
berechtigt, hat der Kunde alle Aufwendungen zu erset-
zen, die durch diese Mängelrüge entstanden sind. Die 
Gewährleistung verlängert sich nicht dadurch, dass ur-
sprünglich gelieferte Ware durch eine andere ersetzt 
wurde. 

Soweit Software zum Lieferumfang gehört, gelten fol-
gende Sonderbestimmungen: Alle Programme wurden 
sorgfältig erstellt und geprüft. Sollten sich dennoch 
Programmfehler zeigen, sind wir innerhalb der Ge-
währleistungspflicht zur Fehlerbeseitigung verpflich-
tet. Wir haften jedoch nicht für irgendwelchen, aus fal-
scher oder unvollständiger Programmierung entstande-
nen Schaden. Die Verpflichtung für uns aus Gewähr-
leistung ist beschränkt auf Fehlerbeseitigung. Jegliche 
Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Käufer o-
der ein Dritter Veränderungen irgendwelcher Art an der 
Ware vornimmt oder sie unsachgemäß behandelt. 

4. Lieferung  

Dem Kunden übermittelte Lieferdaten gelten als Richt-
werte. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, diese 
sind vom Kunden anzunehmen. 

Im Falle des Lieferverzuges hat der Käufer, nachdem er 
eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, das Recht auf 
Rücktritt. Weitergehende Ansprüche des Käufers, ins-
besondere Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden sind 
in jedem Falle ausgeschlossen. Schadensersatzansprü-
che jeglicher Art, also einschließlich mittelbarer Schä-
den sind ausgeschlossen. 

Kann die Lieferung aus Gründen, die der Käufer zu ver-
treten hat, nicht erfolgen, so gilt die Lieferfrist bei 
schriftlicher Versandbereitschaftsmeldung innerhalb 
der vereinbarten Lieferfrist als eingehalten. Krieg, Aus-
sperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Betriebs- und 
Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand – 
auch soweit sie die Durchführung des betroffenen Ge-
schäftes auf absehbare Zeit unwirtschaftlich machen – 
sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei un-
seren Lieferanten, befreien für die Dauer der Störung 
und im Umfang ihrer Auswirkungen von der Verpflich-
tung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechtigen uns, 
von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, 
ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadenersatz hat. 



 

 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. Transport- 
und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der 
Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; 
ausgenommen sind Paletten. Der Kunde ist verpflichtet, 
für eine Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten 
zu sorgen. 

5. Gefahrenübergang  

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware 
dem Transportunternehmen übergeben worden ist oder 
unser Lager verlassen hat. Dies gilt auch dann, wenn 
wir die Transportkosten tragen. Beanstandungen wegen 
Transportschäden hat der Käufer unmittelbar dem 
Transportunternehmen innerhalb der vorgesehenen 
Fristen geltend zu machen. Der Abschluss von Trans-
port- und sonstigen Versicherungen bleibt dem Käufer 
überlassen. 

6. Zahlungsbedingungen  

Alle Lieferungen und Leistungen werden zu den am 
Tage des Vertragsabschlusses gültigen Preisen berech-
net. Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss 
und Lieferung unsere Preise allgemein erhöhen, so sind 
wir berechtigt, den am Liefertag gültigen Preis anzu-
wenden. Falls sich der Preis erhöht, ist der Käufer be-
rechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der 
Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten. 

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Prei-
sen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am 
Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 14 Tage nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Es 
gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen 
des Zahlungsverzugs. 

Die Aufrechnung mit anderen als unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen sowie die 
Ausübung von Leistungsverweigerungs- und Zurück-
haltungsrechten gegen Kaufpreisforderungen bedürfen 
unserer Zustimmung. 

Bei Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, ins-
besondere bei Zahlungsrückstand, können wir vorbe-
haltlich weitergehender Ansprüche für weitere Liefe-
rungen Vorauszahlungen oder Sicherheiten verlangen 
sowie eingeräumte Zahlungsziele widerrufen. 

7. Eigentumsvorbehalt  

Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis 
zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag 
vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, ins-
besondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Mahnung 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen und der 
Kunde zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurück-
nahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt 
vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch 
uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach 

Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung be-
fugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkei-
ten des Kunden – abzüglich angemessener Verwer-
tungskosten – anzurechnen. 

Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu 
behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf ei-
gene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, und Diebstahl-
schäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. So-
fern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzei-
tig durchführen. 

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrich-
tigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben kön-
nen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 
uns entstandenen Ausfall. 

Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentli-
chen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns je-
doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura 
Endbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderun-
gen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 
weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser For-
derung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung er-
mächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns 
jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel-
lung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir ver-
langen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Un-
terlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritte) die 
Abtretung mitteilt. 

Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch 
den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kauf-
sache (Faktura-Endbetrag einschließlich MwSt.) zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Ver-
arbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sa-
che gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vor-
behalt gelieferte Kaufsache. Wird die Kaufsache mit 
anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 
(Faktura-Endbetrag einschließlich MwSt.) zu den ande-
ren vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Ver-
mischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so 



 

 

gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Mit-
eigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstan-
dene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichern-
den Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Aus-
wahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

8. Sonstige Bestimmungen  

HP-Produkte sind ausschließlich für den Vertrieb inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Länder der 
EU und EFTA) bestimmt. Für den Fall, dass der Käufer 
diese von uns gelieferten Waren in ein Land außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes verkaufen 
möchte, weisen wir darauf hin, dass er hierzu die Zu-
stimmung von HP einholen muss. 

9. Abtretung von Ansprüchen  

Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Rechte und Pflich-
ten aus dem Vertrag abzutreten oder zu übertragen. 

10. Datenspeicherung  

Der Auftraggeber ermächtigt uns, die Firma des Auf-
traggebers in Referenz- und Besitzerlisten aufzuneh-
men und diese Kaufinteressenten zugänglich zu ma-
chen. Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Ab-
wicklung unserer Geschäftsbeziehungen Daten über 
den Käufer (Name, Anschrift, Telefonnummern, etc.) 
und zum Vorgang selber (Bestelldaten, Lieferanschrift, 
Lieferdatum, Preis, Zahlungsart), gleich ob diese vom 
Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Rahmen 
der Zulässigkeit des Bundesdatenschutzgeset-
zes/DSGVO verwendet werden. Auf die ihm zustehen-
den Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung und 
Sperrung von Daten weisen wir hiermit ausdrücklich 
hin. 

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an den Daten-
schutzbeauftragten datenschutzbeauftragter@san-
data.de unseres Hauses. 

11. Salvatorische Klausel  

Die von uns ausgelieferten Gegenstände stellen kein 
Zubehör im Sinne der §§ 95 und 1120 BGB dar. Die 
Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Bedingungen 
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen 
tritt die gültige Bestimmung, die in ihrer wirtschaftli-
chen Auswirkung der unwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt. 

 

 

 

 

 

 

12. Gerichtsstand  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die 
Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

Erfüllungsort ist Nürnberg. Gerichtsstand für alle aus 
diesem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkei-
ten ist für beide Teile Nürnberg und zwar auch für Kla-
gen im Wechsel- oder Scheckprozess, soweit nicht ge-
setzlich eine andere Regelung vorgeschrieben ist. 

13. Service- und Cloudleistungen  

Für Service- und Cloudleistungen gelten im Übrigen 
unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Ser-
vice- und Cloudleistungen“, sowie die geschlossenen 
einzelvertraglichen Vereinbarungen für das jeweilige 
Projekt/Produkt. 
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